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ARAG Sportversicherung informiert 

Schaden des Monats 

Tragischer Zwischenfall beim Waldlauf 

 
Im September 2009 veranstaltete die Leichtathletikabteilung eines großen 
Sportvereins ihren traditionellen Herbstwaldlauf. Als die ehrenamtlichen Helfer im 
morgendlichen Nebel die Flatterbänder für die Cross-Strecken über 5,10 und 20 km 
spannten, konnte keiner ahnen, dass der Tag einen dramatischen Verlauf nehmen 
würde.  

In der „offenen Klasse“ über 20 km war das Feld, wie so häufig, am größten: 43 
Männer und 21 Frauen aus allen Altersklassen gingen an den Start, unter ihnen auch 
das 48jährige Vereinsmitglied Wilfried. Für ihn, den durchtrainierten Ausdauerläufer, 
war die anspruchsvolle, bergige 20 km-Strecke normalerweise kein Problem; aus 
dem Vorjahr stand seine Bestzeit von 1 Std.22 zu Buche, die er unbedingt verbessern 
wollte.  

Nach 6 km ereignete sich jedoch das Unfassbare: Wilfried wurde an einer leichten 
Steigung langsamer, fasste sich an die Brust, stützte sich an einem Baum ab und 
brach schließlich zusammen. Die Wiederbelebungsversuche seiner Vereinskollegen 
blieben erfolglos, der herbeigerufene Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.  

Als Todesursache wurde später ein  “plötzlicher Herztod“ festgestellt- genauer eine 
Fehlfunktion der sog. „Ionenkanäle“ des Herzens, die letztlich zum 
Herzkammerflimmern und zum Kreislaufzusammenbruch geführt hatte.  

Der Unfall-Sachbearbeiter des Vereins glaubte zunächst, den Vorfall erst gar nicht 
dem Sportversicherer, der ARAG, melden zu müssen, da er aus der letzten Schulung 
wusste, dass Leistungen bei Unfällen (bzw. Todesfällen) aufgrund der vertraglichen 
Bestimmungen zur Unfallversicherung grundsätzlich nur erfolgen können, wenn der 
Sportler einem „traumatischen Ereignis“ (wie z.B. beim Zusammenprall zweier 
Fussballer beim Kopfballduell) ausgesetzt war. Wilfried war aber ganz offensichtlich 
ohne äußere Einwirkung, aufgrund einer organischen Fehlfunktion seines Herzens 
verstorben. 

Eben für diese Fälle wurde jedoch in den Sportversicherungsverträgen eine 
zusätzliche Leistungsart aufgenommen, durch die in besonderem Maße die 
Sozialfunktion für die versicherten Sportvereins-Mitglieder wahrgenommen wird. 

Dort heißt es: „Mitversichert sind auch Todesfälle von Versicherten, die unmittelbare 
Folge eines auf der Sportstätte während oder unmittelbar nach der aktiven Teilnahme 
an Wettkampf oder Training erlittenen körperlichen Zusammenbruchs sind.“ 

Für Wilfrieds erbberechtigte Angehörige bedeutete dies im konkreten Fall die Zahlung 
der vertraglich vereinbarten Todesfallleistung, die natürlich in keiner Weise über den 
unersetzlichen Verlust hinwegtrösten konnte.  

Aber immerhin wurden die unmittelbar durch den Todesfall entstandenen finanziellen 
Folgen doch in hohem Maße aufgefangen.    
 



 
 
 

 
ARAG Sportversicherung informiert: 
 
„Tore müssen fallen, nicht umfallen“  
 
In der Ausgabe 08/2009 informierten wir anhand von zwei tragischen Unfällen 
über die Gefahr von ungesicherten Kleinfeldtoren. A ufgrund der verstärkten 
Rückmeldung zu dem Artikel haben wir einen renommie rten Hersteller von 
Sportgeräten mit 50 Jahren Erfahrung gebeten Lösung en aufzuzeigen und das 
Thema insgesamt noch einmal im Detail darzustellen.  Denn nur wer die Gefahr 
mindert, verhindert künftige Unfälle!  
 
„Tore müssen fallen, nicht umfallen“  lautete der Titel einer Informationsbroschüre 
der ständigen Konferenz der Sportminister der Länder der Bundesrepublik 
Deutschland aus dem Jahre 2002. Mit Hilfe dieser Broschüre sollten Verantwortliche 
im Bereich Sport darüber informiert werden, welche Maßnahmen vorgeschrieben und 
erforderlich sind, um Tore gegen Umkippen zu sichern.  
 

Herr Dr. Josef Hesse von Schäper Sportgerätevertriebs 
GmbH: „Nunmehr sind 7 Jahre vergangen und wer 
glaubt, dass sich die Erkenntnis über die Gefahren 
kippender Tore im Vereinssport durchgesetzt hat, der 
hat weit gefehlt. Fragen Sie sich einmal selbst: Wie viele 
Vereine kennen Sie, bei denen die Tore entsprechend 
der Anforderungen gesichert sind? Der folgende Beitrag 
soll dazu dienen, die Gefahren kippender Tore sowie 
aktuelle Anforderungen an die Sicherungsmaßnahmen 
einmal darzustellen.“ 
 
Grundsätzlich darf die Gefahr kippender Tore nicht 
unterschätzt werden. So fiel auch im vergangenen Jahr 
so manches Tor auf deutschen Sportanlagen. Leider 
aber tatsächlich im wörtlichen Sinne und nicht, um die 

eigene Mannschaft zum Ziel zu führen.  
 
Wie ist so etwas möglich?  
 
Fußballtore (insbesondere Jugend- und Trainingstore) sind aus Aluminium. Das 
Material ist nicht nur extrem robust und haltbar, sondern eben auch extrem leicht. 
Genau aus diesem Grund eignet sich Aluminium hervorragend für versetzbare 
Bolzplatz-, Trainings- und Jugendtore, die je nach Trainingsbetrieb mehrfach verstellt 
werden. Damit verbunden ist aber auch eine gegenüber Stahl oder Eisen verringerte 
Standfestigkeit. Gerade bei kleineren unteren Auslagen (hintere, untere Tiefe des 
Tores) kann es geschehen, dass eine starke Windböe oder ein starker Lattentreffer 
das Tor ins Schwanken oder sogar zum Umfallen bringt – ganz abgesehen vom 
unsachgemäßen Umgang als Klettergerät.  
 
Dabei gilt: Je größer die hintere Auslage eines Tor es ist, desto Standfester ist 
das Tor bzw. je kleiner die hintere Auslage, desto leichter kann das Tor kippen!  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Um dieser Gefahr entgegen zu wirken, schreiben sowohl der TÜV als auch die GUV 
(Gemeinde Unfall Verordnung) eine Sicherung gegen das Umkippen versetzbarer 
Tore zwingend vor.  So schreibt der TÜV bspw. in der für Fußballtore relevanten DIN 
EN 748 „Es wird eine horizontale Kraft von 1100 N (Newton) auf die obere Mitte der 
Querlatte aufgebracht  (...) es wird jedes Kippen festgehalten“. Dies bedeutet, dass 
ein Tor eine Kraft von ca. 112 kg – horizontal gezogen nach vorne – aushalten muss 
OHNE am Bodenrahmen auch nur minimal abzuheben!  Dementsprechend schreibt 
auch die GUV eindeutig vor: „Tore für Ballspiele müssen gegen Kippen gesichert 
werden können.“ 
 
Aber wie viel Gewicht benötigen Sie für Ihre Tore, um dies nicht nur nach GUV 
gegen Kippen zu sichern, sondern auch den im Ernstf all anzuwendenden TÜV 
Anforderungen gerecht zu werden?   
 
Je nach Auslage der Fußballtore sind verschiedene Gewichte erforderlich, um der 
GUV und der DIN zu entsprechen (Folgende Angaben durch den TÜV Nord 
bestätigt!): 
Tortyp         Auslage     (Tiefe)       Kontergewi cht 
Jugendtor    (5 x 2 m)     1,0 Meter   200 kg 
Jugendtor    (5 x 2 m)     1,5 Meter   125 kg 
Jugendtor    (5 x 2 m)     2,0 Meter   100 kg 
Bolzplatztor (3 x 2 m)     1,0 Meter   200 kg 
Bolzplatztor (3 x 2 m)     1,5 Meter   125 kg 
Trainingstor (7,32 x 2,44 m)  1,5 M. 170 kg 
Trainingstor (7,32 x 2,44 m)  2,0 M. 100 kg 
 
Aber wie genau sichert man nun versetzbare Training s- oder Jugendtore?   
 
Lösungen zur Sicherung gegen das Umkippen von Fußballtoren gibt es reichlich. Hier 
sehen sich die Vereine jedoch mit zwei großen Problemen konfrontiert. Zum einen 
gibt es unterschiedliche Angaben zu Gewichtsgrößen. So reichen bspw.  
100 kg Kontergewicht eben nicht pauschal für alle hinteren Auslagen. Um auf der 
sicheren Seite zu sein, ist jeder Verein gut beraten, sich beim Kauf oder bei der 
Eigenherstellung von Kontergewichten auf die vom TÜV Nord bestätigten 
Gewichtsangaben zu beziehen.  
 
Ein weiteres Problem ist natürlich die finanzielle Situation auch und insbesondere von 
kleineren Vereinen. Gewichte mit fester Stahlfüllung sind auf Grund der hohen 
Rohstoffpreise meist genauso teuer wie das zu sichernde Tor. Aber auch hier gibt es 
Lösungen, so Herr Dr. Josef Hesse: „Unser Unternehmen Schäper Sportgerätebau 
stellt Gewichte zur Selbstbefüllung mit Quarzsand her. Dabei sind die Gewichte so 
gewählt, dass die erforderlichen Gewichtsgrößen nach TÜV und GUV erreicht werden 
können.“ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Bilder: Gewichtslösung zum nachträglichen anbringen an verletzbare Tore 
Quelle: Schäper Sportgerätebau GmbH, www.sportschaeper.de 
 

 



 

 
 
Sei es wie es sei. Letztlich und endlich zählt nur eines:  
 
Die Sportler und hier insbesondere die jungen Sport ler müssen so gut es geht 
gegen die Gefahren eines kippenden Tores geschützt werden.  Und auch wenn 
die Gelder sehr knapp sind, so kann doch jeder Verein bzw. jeder Trainer darauf 
achten, dass die Tore wenigstens so gut es geht gesichert sind. Auch sollte jeder 
Verein in seinen Reihen ein Mitglied haben, der mit Metall arbeitet und ggf. ein 
einfaches Gewicht in Eigenleistung bauen kann. Auch einfache Sandsäcke oder das 
Abspannen der Tore nach hinten sind Alternativen. Diese entsprechen zwar in keiner 
Weise den Anforderungen nach TÜV und GUV – sie können aber ein zu schnelles 
Kippen der Tore verhindern und somit die Verletzungsgefahr durch kippende Tore 
reduzieren. Tore sollten nämlich besser fallen, nicht umfallen! 
 
Sie brauchen Informationen zu Gewichtslösungen?   
 
Exklusiv für Kommunen, Städte und Vereine bietet Ihnen das Unternehmen Schäper 
eine umfassende Beratung zum Thema Kippsicherheit an. Wenden Sie Ihre Anfragen 
einfach direkt an das Unternehmen: info@sportschaeper.de / 02534-621710. 
Beziehen Sie sich dabei zudem auf den Beitrag zum Thema Kippsicherheit und Sie 
erhalten bei der Beschaffung exklusive Sonderkonditionen.  
 
Wussten Sie? 
Wussten Sie, dass die entsprechenden DIN/EN Normen sowie die GUV darüber 
hinaus die Kennzeichnung der Tore vorschreibt? So schreibt die DIN/EN 748 im 
Bereich 8 "Kennzeichnung" Absatz C vor: "einem Warnschild mit Angaben zum 
bestimmungsgemäßen Gebrauch des Tores und dem Netztyp..." (Quelle: DIN EN 
748:2004+ AC 2005(D), S.14). 
 

 
 

Als Abonnement des „VID Vereins-Informations-Dienst “ stellt  
Ihnen das Unternehmen Schäper Sportgerätebau GmbH k ostenlos  
eine gewünschte Anzahl dieser Warnaufkleber zur Ver fügung,  
damit Sie Ihre Tore entsprechend kennzeichnen könne n. 
 
Wenn auch Sie dieses kostenlose Angebot wahrnehmen möchten, so  
senden Sie einfach eine Email an info@sportschaeper.de mit dem Be- 
treff „VID“. Teilen Sie uns einfach mit, wie viele dieser Aufkleber Sie  
benötigen - der Versand erfolgt dann umgehend. 
 
 
 
 
Einen Flyer zum Thema bekommen Sie unter:   
http://www.sportschaeper.de/files.php?dl_mg_id=16&fi
le=dl_mg_1256888969.pdf 
 

 

 
 
 
 
 

 

Bild: Kostenloser Warnaufkleber für bewegliche Tore 
Quelle: Schäper Sportgerätebau GmbH, www.sportschaeper.de 



 

 
Rechtstipps & Urteile 

Heute zum Thema „Herbstlaub“ 

Nachbars Laub im eigenen Garten gilt meistens als z umutbar 

Wenn Bäume jenseits des Gartenzauns ihr Laub auf ein fremdes Grundstück 
abwerfen, stellt sich für die betroffenen Nachbarn die Frage, wer zum Rechen greifen 
muss. ARAG Experten informieren, dass das Beseitigen von Laub aus der 
Nachbarschaft im eigenen Garten meistens als zumutbar gilt. Ein Eigentümer kann 
sich gegen Laub- und Nadelbefall nur wehren, wenn er dadurch eine wesentliche 
Beeinträchtigung in der Nutzung seines Grundstücks erdulden muss. Dazu muss die 
Laubmenge jedoch deutlich aus dem Rahmen dessen fallen, was in der Umgebung 
üblicherweise zu beobachten ist. Wenn der Eigentümer eine wesentliche 
Beeinträchtigung hinnehmen muss, kann ein Anspruch gegen den Nachbarn auf eine 
so genannte Laubrente – die Zahlung eines jährlichen Geldbetrages als 
Entschädigung für den Reinigungsaufwand – entstehen. Keine Chance, auch nicht 
auf Zahlung einer Laubrente, besteht für Betroffene, wenn die störenden Bäume von 
einer Baumschutzverordnung erfasst sind. Das öffentliche Recht mutet es 
Eigentümern und Dritten zu, alle Auswirkungen des geschützten Baumes zu ertragen.  

Verkehrssicherungspflicht - der Vermieter bleibt ve rantwortlich 

Wer trägt die Verkehrssicherungspflicht für rutschiges Herbstlaub? Jedes Jahr, wenn 
das bunte Herbstlaub von den Bäumen fällt und die Straßen und Gehwege damit 
bedeckt sind, kommt die Frage auf, wer für die Beseitigung verantwortlich ist. In der 
Regel haben die Gemeinden die Pflicht zur Beseitigung des Herbstlaubs von 
Bürgersteigen auf die Eigentümer der angrenzenden Grundstücke abgetreten. So 
schön das Laub auch aussehen mag, Passanten werden durch das glitschige Laub 
gefährdet. Die Rutschgefahr besteht rund um die Uhr, die Haftung als Vermieter oder 
Hausbesitzer ebenso. Ein Vermieter hat jedoch die Möglichkeit, wie bei der Räum- 
und Streupflicht im Winter, auch die Verkehrssicherungspflicht im Herbst auf die 
Mieter zu übertragen. Diese haben dann dafür Sorge zu tragen, dass die Gehwege 
gefahrlos zu betreten sind. Wurde die Reinigungspflicht auf den Mieter übertragen, 
können diese in einem Schadensfall in Regress genommen werden. Allerdings befreit 
das den Vermieter nicht von der Verantwortung auch zu kontrollieren, ob die Mieter 
der Verkehrssicherungspflicht auch wirklich nachkommen. Denn rein rechtlich bleibt 
der Vermieter laut ARAG Experten immer verantwortlich dafür, dass keine Gefahren 
vor dem Haus lauern.  

Für Sportorganisationen gilt:  Im Rahmen der Sportversicherung mit Ihrem 
Landessportbund/Landessportverband (LSB/LSV) bei der ARAG Sportversicherung 
besteht grundsätzlich Versicherungsschutz im Rahmen einer Haus- und Grundbesitzer-
Haftpflichtversicherung als Eigentümer, Mieter, Pächter und Nutznießer von 
Grundstücken, Gebäuden, Räumlichkeiten und Einrichtungen, die dem üblichen und 
gewöhnlichen Verbands- bzw. Vereinsbetrieb dienen (z.B. Turnhallen, Schwimmanlagen). 
Sollte auch eine Vermietung oder Verpachtung erfolgen, prüfen Sie bitte über Ihr 
Versicherungsbüro beim LSB/LSV, ob der Versicherungsschutz auch für dieses Risiko 
besteht. Das Versicherungsbüro Ihres LSB/LSV erreichen Sie auch online unter ARAG-
Sport24 (www.ARAG-Sport.de). 


